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STADT BERNBURG (SAALE)  Bernburg (Saale), 14.07.2017 

Der Oberbürgermeister 

Amt: Sozialamt 
AZ:   

 

 

Beschlussvorlage- Nr. 622/17   öffentlich 
 

Betreff: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Obdachlosenunterkunft der Stadt Bernburg (Saale) 

 

  

  

 Abstimmungsergebnis: Änderung des  

Ja Nein Enth.  Beschlussvorschlages 

Vorberatung 

Haushalts- und 

Finanzausschuss 

26.09.2017 
         

Vorberatung 

Jugend- und Sozialausschuss 

27.09.2017 
         

Entscheidung 

Stadtrat 

26.10.2017 
         

 

 

Finanzielle Auswirkungen       Im Rahmen der Umsetzung dieser Satzung werden für das Jahr 2018 

                                                    Einnahmen in Höhe von 80.000,00 EUR erwartet. 

  Ja    

       Produkt 3154000  Kostenstelle 31540001 Konto 4321001   

  Nein    nicht zur Verfügung 

 

 

Auszüge vorbehaltlich der Genehmigung sind zuzuleiten: 
 

Amt: 50  (ansonsten Protokolle im Intranet) 

 

 
Aufgestellt:  

Frau Schmidt, Weike 
Amt:  
Sozialamt 

mitgezeichnet:  
Frau König, Kathrin / Rechtsamt 

Frau Dr. Ristow, Silvia / Dez. I 

Frau Hajek-Hoffmann, Margot / AL Sozialamt 

Herr  Koller, Paul / Dez. III 

 
 
 
 

    

- Oberbürgermeister - 

 

 
Beschlusskontrolle 

 

Die Umsetzung des Beschlusses ist an das Stadtratsbüro zu melden bis: Februar 2018 
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Kurze Inhaltsangabe (bitte für Bürger/Gäste Inhalt kurz zusammenfassen): 

 
Die Gebührensatzung für die Obdachlosenunterkunft der Stadt Bernburg (Saale) soll neu 

gefasst werden. 

 

 

 

Begründung: 

 

Durch die z. Z. gültige Satzung der Stadt Bernburg (Saale) über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Bernburg (Saale) vom 21.03.2014 

wurde eine Benutzungsgebühr von 12,00 EUR/Benutzer und Übernachtung festgelegt. 

 

Bei der Obdachlosenunterkunft handelt es sich um eine öffentliche Einrichtung, für welche 

die Stadt Bernburg (Saale) Benutzungsgebühren erhebt. Da die letzte Kostenermittlung und 

die Festsetzung der Gebührenhöhe im Jahr 2014 erfolgte und der Kalkulationszeitraum gemäß 

§ 5 Abs. 2 b KAG-LSA drei Jahre nicht übersteigen soll, wurde eine aktuelle Ermittlung der 

Kosten durchgeführt. 

 

Die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2014 bis 2016 sind in der Anlage 1 dargestellt. 

 

Die Nachkalkulation für die Jahre 2014 bis 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von insgesamt 

550.279,11 EUR. Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 KAG-LSA, der bei einem bestehenden 

öffentlichen Interesse die Erhebung nicht kostendeckender Gebühren einräumt, wurde bereits 

die derzeit gültige Gebührensatzung im Jahr 2014 mit einem zu einer Unterdeckung 

führenden Gebührensatz beschlossen. 

 

Aufgrund der Intention bei der Festlegung des Gebührensatzes (Leistungskraft der Nutzer, 

Gefahrenabwehr), bleibt für die Vorkalkulation dieser eingetretene Fehlbetrag 

unberücksichtigt. 

 

In der Vorkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 wurde unter Einbeziehung sämtlicher 

voraussichtlich entstehender Kosten eine Gebühr von 38,13 EUR pro Person und 

Übernachtung ermittelt (Anlage 2). Die Festlegung dieser Gebühr würde bei einer 

Unterbringung von durchschnittlich 14 Personen im Jahr 2018 zu einer Einnahme von 

ca. 194.844,30 EUR und damit zu einer Kostendeckung von 67,49 % führen. 

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, eine Gebührenhöhe von 14,50 EUR/Person und 

Übernachtung zu beschließen. Bei einer Gebühr in dieser Höhe würden im Jahr 2018 

voraussichtlich Einnahmen von 74.095,00 EUR erzielt (Kostendeckungsgrad von 25,67%). 

Im Haushalt sind 80.000,00 EUR eingeplant.  

 

Der Satzungsentwurf befindet sich in der Anlage 3. 
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Beschlussvorschlag: 

 

Der Haushalts- und Finanzausschuss/der Jugend- und Sozialausschuss empfiehlt dem Stadtrat 

folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) beschließt die „Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft der Stadt Bernburg (Saale)“ in der 

anliegenden Fassung. 

 

 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1 

Einnahmen und Ausgaben 2014 – 2016 

 

Anlage 2 

Vorkalkulation für die Jahre 2017 – 2019 

 

Anlage 3 

Satzungsentwurf 
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